
Stellungnahme zum Entwurf der Zweiten Verordnung zur Änderung der 

Ladesäulenverordnung (LSV) 

des  

Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 

Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein: 

 

• Das Ziel, Lade- und Abrechnungsvorgänge zu vereinheitlichen und damit zur 
Nutzerfreundlichkeit beizutragen ist positiv zu bewerten.  

  

• Der Zeitpunkt der LSV-Überarbeitung überrascht etwas, da die inhaltlich verbundene EU-
AFID-Richtlinie (RICHTLINIE 2014/94/EU) gerade ebenfalls überarbeitet wird. Die 
Wahrscheinlichkeit weiterer LSV-Novellen steigt damit wohl. 
  

• Die Preistransparenz an Ladesäulen ist nach unserer Einschätzung nach wie vor unzureichend 
geregelt. Mit Verweis auf die RICHTLINIE 2014/94/EU (Begründung, Satz 51/ Artikel 4, Satz 
10/ Artikel 7; s.u.) hätte der Aspekt durchaus in die LSV Novelle aufgenommen werden 
können. Preistransparenz, speziell für das in §4 der LSV beschriebene punktuelle Aufladen, 
wäre ein wertvoller Beitrag für mehr Nutzerfreundlichkeit im Sinne der genannten EU-
Richtlinie. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die bereits bestehende 
Markttransparenzstelle für Kraftstoffe.  

  

• In wie fern wurde bei der verpflichtenden Nutzung eines gängigen Kreditkartensystems die 
Payment Services Directive 2 (PSD 2), die als Sicherheitsmechanismus eine gelegentliche PIN-
Abfrage erfordert, berücksichtigt? Ein entsprechendes Nachrüsten von bestehenden 
Ladepunkten könnte für Betreiber kostspielig werden, wenn eine Umrüstung überhaupt 
möglich ist. Anzumerken ist weiter, dass die Option, nur ein webbasiertes 
Kreditkartensystem anbieten zu können, viele „Nicht“-Nutzer solcher webbasierter Systeme 
von der Nutzung der Ladepunkte ausschließt.  
  

• Die Änderungen in §2 (9) sorgen für mehr Klarheit in der Frage „wann genau ist ein 
Ladepunkt öffentlich zugänglich?“ und sind daher zu begrüßen.  

  

  
Anhang: AFID-Bezugspunkte 

  
Begründung AFID: 

  

(51) Einfache und leicht vergleichbare Informationen über die Preise der verschiedenen Kraftstoffe 

könnten eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Fahrzeugnutzer in die Lage zu versetzen, die 
relativen Kosten der verschiedenen auf dem Markt verfügbaren Kraftstoffe besser zu bewerten. 

Bei der Anzeige von Kraftstoffpreisen an Tankstellen, insbesondere für Erdgas und Wasserstoff, 
sollte daher zu Informationszwecken ein auf eine Maßeinheit bezogener Vergleichspreis 

gegenüber herkömmlichen Kraftstoffen, z. B. ausgedrückt als Äquivalent zu einem Liter Benzin, 

angezeigt werden können. 

https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wirtschaftsbereiche/Mineral%C3%B6l/MTS-Kraftstoffe/Verbraucher/verbraucher_node.html


  

Artikel 4: 

  

(10)   Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Preise, die von den Betreibern öffentlich 

zugänglicher Ladepunkte berechnet werden, angemessen, einfach und eindeutig vergleichbar, 

transparent und nichtdiskriminierend sind. 

  

Artikel 7: 

Nutzerinformationen 

(1)   Unbeschadet der Richtlinie 2009/30/EG stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass sachdienliche, in 

sich widerspruchsfreie und verständliche Informationen darüber zur Verfügung gestellt werden, 

welche Kraftfahrzeuge regelmäßig mit welchen einzelnen in Verkehr gebrachten Kraftstoffen betankt 

bzw. an Ladepunkten aufgetankt werden können. Diese Informationen müssen in 

Kraftfahrzeughandbüchern, an Tankstellen und Ladepunkten, in Kraftfahrzeugen und bei 

Kraftfahrzeughändlern in ihrem Hoheitsgebiet verfügbar sein. Dies gilt für alle Kraftfahrzeuge und 

dazugehörigen Kraftfahrzeughandbücher, die nach dem 18. November 2016 in Verkehr gebracht  

werden. 

(2)   Die Bereitstellung von Informationen gemäß Absatz 1 muss auf den Kennzeichnungsvorschriften 

für normgerechten Kraftstoff im Rahmen der Normen der europäischen Normungsorganisationen, in 

denen die technischen Spezifikationen für Kraftstoffe festgelegt werden, beruhen. Umfassen diese 

Normen eine graphische Darstellung, einschließlich eines Farbcodierungsschemas, so muss diese 

einfach und leicht verständlich sein und deutlich sichtbar angebracht werden 

a) an den entsprechenden Kraftstoffpumpen und ihren Zapfventilen an allen Tankstellen ab dem 
Zeitpunkt, zu dem die Kraftstoffe in Verkehr gebracht werden; 

  

b) an allen Kraftstoffeinfüllstutzen von Kraftfahrzeugen, für die der betreffende Kraftstoff empfohlen 

und geeignet ist, oder in unmittelbarer Nähe der Einfüllstutzen sowie in 
Kraftfahrzeughandbüchern, wenn diese Kraftfahrzeuge nach dem 18. November 2016 in Verkehr 

gebracht werden. 

(3)   Bei der Anzeige von Kraftstoffpreisen an Tankstellen, insbesondere für Erdgas und Wasserstoff, 

werden gegebenenfalls auf eine Maßeinheit bezogene Vergleichspreise zu Informationszwecken 

angezeigt. Die Anzeige dieser Informationen darf den Verbraucher nicht irreführen oder verwirren.  

Um die Verbraucher zu sensibilisieren und in einheitlicher Weise für vollständige Transparenz der 

Kraftstoffpreise in der gesamten Union zu sorgen, wird der Kommission die Befugnis übertragen, 

mittels Durchführungsrechtsakten eine gemeinsame Methode für den Vergleich zwischen auf eine 

Maßeinheit bezogenen Preisen für alternative Kraftstoffe festzulegen. 

(4)   Enthalten die Normen der europäischen Normungsorganisationen, in denen die technischen 

Spezifikationen für einen Kraftstoff festgelegt werden, keine Vorschriften für die Kennzeichnung der 

Übereinstimmung mit den entsprechenden Normen oder umfassen die Kennzeichnungsvorschriften 



keine graphische Darstellung samt Farbcodierungsschemata oder sind die 

Kennzeichnungsvorschriften nicht geeignet, um die Ziele dieser Richtlinie zu erreichen, so kann die 

Kommission zum Zwecke der einheitlichen Anwendung der Absätze 1 und 2 die europäischen 

Normungsorganisationen beauftragen, Spezifikationen für die Eignungskennzeichnung zu entwickeln, 

oder sie kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen die graphische Darstellung — 

einschließlich eines Farbcodierungsschemas — der Eignung von Kraftstoffen, die auf dem Markt der 

Union eingeführt werden und nach Einschätzung der Kommission in mehr als einem Mitgliedstaat 1 

% des Gesamtverkaufsvolumens erreichen, festgelegt wird. 

(5)   Wenn die Kennzeichnungsvorschriften der jeweiligen Normen der europäischen 

Normungsorganisationen aktualisiert, Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die Kennzeichnung 

erlassen oder bei Bedarf neue Normen der europäischen Normungsorganisationen für alternative 

Kraftstoffe entwickelt werden, gelten die jeweiligen Kennzeichnungsvorschriften nach Ablauf von 

24 Monaten nach ihrer Annahme für alle Tankstellen und Ladepunkte und für alle Kraftfahrzeuge, die 

im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zugelassen sind. 

(6)   Die in dem vorliegenden Artikel genannten Durchführungsrechtsakte werden nach dem in 

Artikel 9 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(7)   Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Ortsangaben für öffentlich zugängliche Tankstellen 

und Ladepunkte für alternative Kraftstoffe, die von dieser Richtlinie erfasst werden, soweit verfügbar 

allen Nutzern in offener und nichtdiskriminierender Weise zugänglich sind. Für Ladepunkte können 

diese Angaben, soweit verfügbar, Echtzeit-Informationen über die Zugänglichkeit sowie historische 

und aktuelle Ladeinformationen umfassen. 

 


